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durch den Abdruck der Nürnberger Ordnungen 
des 16. Jh. noch einmal ein umfangreiches Rege­
lungswerk im Zusammenhang dargestellt. 

- Die Untersuchung ist so angelegt, daß sie sowohl 
für Laiinnen und historisch interessierte Frauen, 
als auch für Wissenschaftlerinnen und Wissen­
schaftler lesbar ist und anregt, über viele Fragen 
genauer nachzudenken. Es ist schon erstaunlich, 
daß ein so umfangreiches Buch den Wunsch er­
weckt, in vielen Fällen noch genauer Bescheid zu 
wissen. Auch die Grenzen des gegenwärtigen Er­
kenntnisstandes werden deutlich und damit die 
Frage, wo es spannend wäre, weiter zu forschen. 

- Historische Untersuchungen über die Lage der 
Frauen neigen leicht zu den beiden Extremen, 
entweder zu einer detaillierten und pingeligen 
Erbsenzählerei zu werden, oder aber zu global und 
pauschal spekulativ zu argumentieren. Beiden 
Fallen entgeht das Buch und bleibt dadurch ein­
fach eine Lesefreude. 

- Nicht zuletzt wird diese Lesefreude durch einen 
Respekt vor Sprache hervorgerufen. Die Autorin 
selbst schreibt immer verständlich, sie respektiert 
die Sprache und damit die Gedankenwelt der von 
ihr untersuchten Rechtsquellen und sie interes­
siert sich grundsätzlich für die Frage, wie das 
jeweilige Wissen über die Geburtshilfe in Sprache 
umgesetzt wird. Sibylla Flügge nimmt Bezug auf 
die Untersuchungen von Susanne Gabler und 
Waltraud Puls, die anhand von Prüfungsproto­
kollen für Heb-ammenanwärterinnen festgestellt 
haben, daß diese oft nur zögerlich antworten. 

- Nicht die Furcht vor Konkurrenz, sondern die 
Tatsache, daß das „Tastwissen" der Hebammen 
mit der sich neu entwickelnden gelehrten medi­
zinischen Sprache nicht in Übereinstimmung zu 
bringen ist, sieht die Autorin als das entscheiden­
de Problem an (S. 474/475). Waltraut Pulz hat 
formuliert: ,,Im geburcshilflichen Diskurs der 
Zeit mit seinem toten Wissen vom weiblichen 
Körper, mit seinem am toten weiblichen Körper 
erworbenen Wissen, war für die Erfahrungen ei­
ner Frau und Hebamme jedenfalls kein Platz. Sie 
waren gleichsam unsagbar" (S. 475). 

- Der Respekt und die Wercschätzung gegenüber 
der Leistung von Frauen ist konkret. Dort, wo die 
Autorin anderer Meinung ist, grenzt sie sich auch 
unmissverständlich gegen bestimmte Positionen 
ab. Der Begriff „Frauensolidarität" erhält so eine 
kluge und nachvollziehbare Bedeutung. 

Dem Buch ist zu wünschen, daß sich potentielle 
Leserinnen nicht durch den Umfang und die vielen 
Details, die auch die Fußnoten spannend und anre­
gend machen, abschrecken lassen. Die Sichtweise 
einer erfahrenen und klugen Mutter und Forscherin 
der Gegenwart eröffnet einen Zugang zur Rechtsge-
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schichte, der neu und faszinierend ist. Die Lage der 
gebährenden Frauen, ihrer Hebammen, der Vertreter 
der Obrigkeit, der Angehörigen der medizinischen 
Berufe und die Einflussnahmen der „gelehrten Herrn 
Doctores", seien es Mediziner, seien es Juristen, wirkt 
bei aller Feme und Fremdheit, die die Texte ausstrah­
len, durch die Vermirrlungsarbeit von Sibylla Flügge 
auch gleichzeitig vertraut. Als sei sie eine Art Dolmet­
scherin zwischen den Zeiten. 

Barbara Degen 

End.lieh! Individualbeschwerde im Falle 
von Diskriminierung UN-weit 

Am 19. März 1999 verabschiedete die UN-Kom­
mission für die Rechtsstellung der Frau einvernehm­
lich ein Fakultativprotokoll zu dem Internationalen 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Frauendiskriminierung (CEDAW). Darin ist vorge­
sehen, daß gegen einen Staat, der den Vertrag ratifi­
ziert hat und in der Folge gegen die Vertragsbestim­
mungen verstößt, ein Beschwerdeverfahren eingelei­
tet werden kann. Der Text muß von der Vollver­
sammlung der Vereinten Nationen noch angenom­
men werden. Ein Fakulrarivprotokoll zu den Men­
schenrechten ist ein Vertrag, der von denjenigen Län­
dern unterzeichnet und ratifiziert werden kann, die 
den grundlegenden Vertrag ratifiziert haben. 

Neu an dieser Bestimmung ist, daß künftig eine 
Einzelperson oder eine Gruppe von Personen Be­
schwerde bei den zuständigen Stellen erheben kann. 
Um Zugang zu den internationalen Gerichten zu 
erhalten, müssen folgende Bedingungen erfülle sein: 
- Der Vertragsbruch muß durch einen Staat und 

nicht durch eine Privatperson oder eine private 
Instanz erfolgt sein; 

- alle einzelstaatlichen Rechtsmittel müssen ausge­
schöpft worden sein (nicht am der Ebene des 
Staates, dessen Angehöriger das Opfer ist, son­
dern auf der Ebene des für die Vertragsverletzung 
verantwortlichen Staates); 

- die Beschwerden müssen in schriftlicher Form 
vorgelegt werden. 

Das Protokoll sieht ferner die Einleitung eines Unter­
suchungsverfahrens in dem beschuldigten Staat vor. 
Dies wird in zahlreichen Fällen zur Aufdeckung von 
Situationen schwerwiegenden oder systematischen 
Mißbrauchs fuhren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
bieten drei Menschenrechtsvereinbarungen die Mög­
lichkeit einer Individualbeschwerde. Da dieses Ver­
fahren aber schwerfällig und überaus langwierig ist, 
wird es nur sehr selten angewandt. Daher liegen nur 
wenige richterliche Entscheidungen vor. 

Mirgereilr von Heike Dieball 
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